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RS OGH 1994/10/27 6Ob503/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.10.1994

Norm

ABGB §1447 B

ABGB §1447 C

Rechtssatz

Fällt beiden Vertragsteilen ein Verschulden an der nachträglichen Unmöglichkeit der Leistung zur Last, dann können

die Rechtsfolgen nicht anders beurteilt werden als bei zufälliger Unmöglichkeit. In einem solchen Fall kann jeder

Vertragsteil nach den Grundsätzen des § 1447 ABGB die Rückabwicklung des Vertrages begehren.
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